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Es ist unsere Aufgabe, Sie mit praktischem Wissen und konkreten Empfeh
lungen im Beruf zu unterstützen. Manchmal bleiben dennoch Fragen offen 
oder Probleme ungelöst. Sprechen Sie uns an! Wir bemühen uns um schnelle 
Antworten – sei es bei Fragen zur Berichterstattung, zur Techni k, zum digita
len Angebot oder zu Ihrem Abonnement. 

Für Fragen zur Berichterstattung:
Horst Rönnig
Chefredakteur
Telefon 02596 92217
Fax 02596 92280
EMail roennig@iww.de

Für Fragen zur Technik (Online und Mobile):
Susanne Kreutzer
Projektleiterin Online
Telefon 02596 92242
Fax 02596 92299
EMail kreutzer@iww.de

Wir helfen Ihnen gern!
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Für Fragen zum Abonnement:
IWW Institut, Kundenservice
MaxPlanckStraße 7/9 
97082 Würzburg
Telefon 0931 4170472
Fax 0931 4170463
EMail kontakt@iww.de
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SonderauSgabe

IMMOBILIENBESTEUERUNG

beratungs-Know-how bei Immobilieninvestitionen: 
Teil 1 – afa-optimierung bei gebäuden 

| Nahezu in jedem Mandat wird ein Immobilieninvestment irgendwann eine 
wichtige Rolle spielen. Für Berater eröffnen sich damit attraktive Gestaltungs-
optionen, aber auch Risiken und Haftungsfallen. Denn der Gesetzgeber hat bei 
der Förderung zuletzt immer neue Hürden eingebaut – Stichwort „Effizienz-
haus 40“ oder „Baukostenobergrenze“. In Teil 1 dieser Sonderausgabe zeigen 
wir Ihnen u. a., warum die neue Sonder-AfA nach § 7b EStG jetzt noch attrakti-
ver ist und wie Sie durch geschickte Kombination mit der degressiven AfA ein 
rekordverdächtiges Abschreibungspotenzial heben können. Zudem erfahren 
Sie, wie der AfA-Step-up über eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG ge-
lingen kann und mit welchen Argumenten der Nachweis einer kürzeren Nut-
zungsdauer bei Gebäuden erbracht werden kann. |

1. Lineare abschreibung von gebäuden
Der lineare AfA-Satz für Wohngebäude wurde durch das JStG 2022 auf 3 % 
angehoben (§ 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG). Damit werden nunmehr 
Wohngebäude – unabhängig davon, ob diese in einem Betriebs- oder Privat-
vermögen gehalten werden – über eine fiktive Nutzungsdauer von 33 1/3 Jah-
ren und nicht mehr über 50 Jahre (AfA-Satz 2 %) abgeschrieben. Hieraus er-
geben sich nach aktuellem Recht folgende AfA-Grundsätze bei der linearen 
Abschreibung von Gebäuden:

1.1 Voraussetzung für Inanspruchnahme verbesserter linearer afa
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der neuen, angehobenen Gebäude-
AfA i. H. von 3 % ist die Fertigstellung des Wohnzwecken dienenden Objekts 
(sowohl im Privat- als auch Betriebsvermögen) nach dem 31.12.22.

Fiktive nutzungsdauer 
nur noch 33 1/3 Jahre

Typisierte AfA-Sätze und AfA-Zeiträume nach § 7 Abs. 4 S. 1 EStG

Grafik: IWW Institut

Bauantrag / 
obligat. Vertrag
nach 31.3.1985
aber vor 1.1.2001

Betriebsvermögen und dient nicht 
Wohnzwecken und ...

Bauantrag / 
obligat. Vertrag
nach 31.12.2000

Fertigstellung 
nach 31.12.2022

Fertigstellung 
nach 31.12.1924
aber vor 1.1.2023

Fertigstellung 
vor 1.1.1925

alle übrigen Gebäude und ...

§ 7 Abs. 4 S. 1 i. V. m. § 52 Abs. 15 EStG § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 
Buchts. a EStG

§ 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 
Buchts. b EStG

§ 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 
Buchts. c EStG

4 % | 25 Jahre 3 % | 33 Jahre 2 % | 50 Jahre 2,5 % | 40 Jahre

Stichtag ist der 
31.12.22
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beachten Sie | Ein Eigentumswechsel des Gebäudes ist insoweit nicht maß-
geblich, es sind dann weiterhin die Abschreibungssätze entsprechend des für 
das Gebäude maßgeblichen Fertigstellungsdatums anzuwenden. Ebenso ist 
das Datum des tatsächlichen Bezugs nicht maßgeblich für die Bestimmung 
des Fertigstellungszeitpunkts. Nach H 7.4 „Fertigstellung“ EStH gilt ein Ge-
bäude als fertiggestellt, wenn die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen 
sind und der Bau so weit errichtet ist, dass der Bezug der Wohnungen zumut-
bar ist oder dass das Gebäude für den Betrieb in all seinen wesentlichen Be-
reichen nutzbar ist. 

Wenn ein Gebäude aus mehreren eigenständigen Teilen besteht, sind die 
Nutzbarkeit und der AfA-Beginn für jeden Teil separat zu beurteilen. Kleinere 
Restarbeiten verhindern nicht die Fertigstellung und den Beginn der AfA. Bei 
Wohnungen liegt Bezugsfertigkeit vor, wenn das Gebäude zumutbar bewohn-
bar ist, die baubehördliche Abnahme soll hierbei grundsätzlich keine Rolle 
spielen (vgl. BFH-Beschluss v. 9.12.97, X B 213/96), stellt u. E. jedoch ein ge-
wichtiges Indiz für den Zeitpunkt der Fertigstellung dar. 

PraXISTIPP | Wurde das Gebäude im Rahmen eines Werkvertrags nach §§ 631, 
640 Abs. 1 BGB errichtet und die Abnahme bisher nicht dokumentiert, ist zu emp-
fehlen, diese schriftlich nachzuholen, um so ein gewichtiges Indiz für die Bestim-
mung des Zeitpunkts der Fertigstellung in der Hand zu haben. 

beachten Sie | Auch durch Anbau, Ausbau oder Aufstockung eines Gebäu-
des können neue Wirtschaftsgüter entstehen. Maßgeblich ist insoweit gem. 
§ 7 Abs. 5b EStG die Schaffung eines selbstständigen unbeweglichen Wirt-
schaftsguts, von daher ist auf die möglichen Gebäudenutzungsarten „eigen-
betrieblich, fremdbetrieblich, eigene Wohnzwecke und fremde Wohnzwecke“
abzustellen. Etwas anderes gilt jedoch für einen Anbau mit „eigener stati-
scher Standfestigkeit“ – dieser ist als isoliertes Bauwerk zu betrachten (BFH-
Urt. v. 25.1.07, III R 49/06, BStBl II 07, 586).

1.2 nutzungsänderungen von gebäuden
Ein Gebäude kann in bautechnischer Hinsicht neu sein, wenn durch die Bau-
maßnahmen an einem vorhandenen Gebäude ein Neubau geschaffen wird. 
Das ist insbesondere der Fall, wenn verbrauchte Teile ersetzt werden, die für 
die Nutzungsdauer des Gebäudes bestimmend sind. Dies sind z. B. Funda-
mente, tragende Außen- und Innenwände, Geschossdecken sowie die Dach-
konstruktion (BFH-Urt. v. 31.3.92, IX R 175/87, BStBl II 92, 808). Wird auf diese 
Weise nach dem 31.12.22 ein Wohngebäude hergestellt, ist dieses mit dem 
AfA-Satz von 3 % abzuschreiben (vgl. R 7.4 Abs. 9 S. 4 EStR).

Darüber hinaus kann ein Neubau auch dann vorliegen, wenn durch den Um-
bau eine wesentliche Funktions- und Zweckänderung des Gebäudes erfolgt. 
Beispiele hierfür sind der Umbau einer Scheune in eine Pferdeklinik, einer 
Mühle zu einem Wohnhaus oder eines Wohnhauses in ein Bankgebäude. Aber 
auch eine Flächenvergrößerung um ca. 150 % der bisherigen Nutzfläche des 
Gebäudes soll nach Auffassung der BFH zu einem neuen Wirtschaftsgut füh-
ren (BFH-Urt. v. 15.1.20, X R 18/18, BStBl II 20, 538 zur Frage des Entstehens 
eines gewerblichen Grundstückhandels).

eigentumswechsel 
insoweit unbeachtlich

abnahme des Werks 
möglichst umgehend  

dokumentieren

neuer afa-Satz bei 
bautechnisch neuem 

gebäude zulässig

Funktions- und 
Zweckänderung lässt 
neues Wirtschaftsgut 

entstehen
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2.1 nutzung zu Wohnzwecken
Die Regelung sieht eine geometrisch-degressive AfA auf Wohngebäude vor, 
d. h. die Abschreibung beläuft sich nur im ersten Jahr auf 5 % der Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten. Im zweiten Jahr wird auf Basis des Rest-
buchwerts am Ende des ersten Jahres abgeschrieben, sodass der Satz effek-
tiv nur noch 4,75 % beträgt (im dritten Jahr dann 4,513 % etc.).

beachten Sie | Entscheidend ist die Nutzung zu Wohnzwecken. Andere, also 
insbesondere gewerbliche Zwecke, werden durch die Neuregelung nicht be-
günstigt. Der Gesetzeswortlaut spricht zwar von „Gebäuden“, für die ent-
sprechende Gebäude-AfA gelten jedoch die in einem unterschiedlichen Nut-
zungs- und Funktionszusammenhang stehenden Gebäudeteile als selbst-
ständige Wirtschaftsgüter. Bei einer „Mischnutzung“ kommt die degressive 
AfA daher (nur) auf die zu Wohnzwecken genutzten Gebäudeteile in Betracht. 
Entsprechendes gilt über § 7 Abs. 5b EStG für Eigentumswohnungen und 
selbstständige Gebäudeteile. Wird ein Gebäude, das degressiv abgeschrie-
ben wird, nicht mehr zu Wohnzwecken genutzt, ist die weitere AfA zwingend 
linear vorzunehmen. 

PraXISTIPP | Eine Wohnung dient auch Wohnzwecken, wenn sie aus besonde-
ren betrieblichen Gründen an Betriebsangehörige überlassen wird – z. B. eine 
Wohnung für den Hausmeister, für das Fachpersonal oder für Angehörige der 
Betriebsfeuerwehr. Die Inanspruchnahme ist dahingehend nicht auf Wohnungen 
im Privatvermögen begrenzt.

	◼ beispiel

Die A-GmbH betreibt ein sog. Küchenstudio und hat auf ihrem Betriebsgrund-
stück (baurechtliches Mischgebiet) ein neues Gebäude errichtet. Im Erdgeschoss 
befinden sich Verkaufsräume mit Musterküchen sowie eine Werkstatt. Im Ober-
geschoss befindet sich neben Büroräumen auch eine Wohnung, welche dem Al-
leingesellschafter A und dessen Familie zu fremdüblichen Konditionen vermietet 
wird. Die Voraussetzungen der Inanspruchnahme der degressiven Gebäude-AfA 
gem. § 7 Abs. 5a EStG sind erfüllt.

Lösung: Die degressive AfA kann auch im Betriebsvermögen vorgenommen wer-
den. Entscheidend ist, dass eine Nutzung zu Wohnzwecken erfolgt. Auch eine 
gemischte Nutzung des Gebäudes ist unschädlich, soweit Wohnzwecke vorlie-
gen. Da die Überlassung der Wohnung an den A zu fremdüblichen Konditionen 
erfolgt, ist diese steuerlich anzuerkennen. Für das Wirtschaftsgut fremde Wohn-
zwecke (= Wohnung A) kann die degressive AfA beansprucht werden. 

2.2 Wechsel zur linearen afa
Die degressive AfA führt im Vergleich zur möglichen linearen AfA „lediglich“ 
zu einer Vorverlagerung von AfA-Volumen in die ersten Abschreibungsjahre. 
Ein Wechsel zur linearen AfA ist möglich und wird unter dem Gesichtspunkt 
einer „AfA-Maximierung“ im Regelfall im Jahr 15 angezeigt sein. Die weitere 
lineare Gebäude-AfA bestimmt sich dann nach einem aus der verbleibenden 
Restnutzungsdauer zu ermittelnden linearen AfA-Satz (siehe zur genauen 
Bestimmung inkl. Berechnungsformel: Eggert in: DATEV-Kompaktwissen Nr. 
35959).

bei Mischnutzung 
greift degressive afa 

nur partiell

Überlassung an 
betriebsangehörige 

ebenfalls begünstigt

Wirtschaftsgut „fremde 
Wohnzwecke“ trotz 

Mischfall begünstigt

Wechsel zur linearen 
afa im Jahr 15 

angezeigt
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Würde A das Mietwohngebäude noch im Jahr 2025 bspw. an seine Ehefrau 
oder eine GmbH veräußern, an welcher A als Alleingesellschafter beteiligt 
ist, käme der Erwerber wiederum in den Genuss der degressiven AfA (An-
schaffungsfall: Erwerb im Jahr der Fertigstellung).

beachten Sie | Das Finanzamt wird in diesen Fällen die Fremdüblichkeit der 
Bedingungen einer genauen Prüfung unterziehen. Insbesondere bei der Ver-
äußerung an Angehörige droht bei Nichtfremdüblichkeit der Vertragsbedin-
gungen eine Versagung des Anschaffungsvorgangs. In der Folge wäre die 
Übertragung als unentgeltlich oder teilentgeltlich zu qualifizieren und die 
AfA-Grundsätze des Herstellungsfalls gem. § 11d EStDV hinsichtlich des un-
entgeltlichen Teils der Übertragung fortzuführen.

Daneben wären weitere ertragsteuerliche Konsequenzen zu berücksichti-
gen: Die (voll- oder teilentgeltliche) Veräußerung des MFH wird regelmäßig 
den Tatbestand des § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG erfüllen. Der 
Verkehrswert des Wohneigentums wird hier in der Praxis meist über den 
Herstellungskosten liegen und somit der Besteuerung unterworfen werden. 
Es ist daher sorgfältig abzuwägen, ob dieser Nachteil den (temporären) Vor-
teil der degressiven Gebäude-AfA aufwiegt. Bei der Veräußerung eines be-
reits nach WEG geteilten MFH droht darüber hinaus eine Gewerbesteuer-
pflicht aufgrund eines gewerblichen Grundstückhandels wegen überschrei-
ten der sog. 3-Objekt-Grenze (vgl. BMF 26.3.04, IV A 6-S 2240-46/04, BStBl I 
04, 434, Rz. 5 ff.)

Bei der Veräußerung an die A-GmbH wäre zudem zu beachten, dass ein 
grunderwerbsteuerbarer Vorgang nach § 1 Abs. 1 GrEStG vorliegt, welcher 
nicht nach § 6a GrEStG begünstigungsfähig wäre (bei der Übertragung an An-
gehörige greifen hingegen rglm. die Befreiungsvorschriften des § 3 Nr. 4 und 
6 GrEStG). Eine Ausnahme hiervon wäre nach aktueller Rechtsprechung des 
BFH für den Fall gegeben, dass

	� A sich zunächst als e.K. in das Handelsregister eintragen lässt (bspw. da 
auf dem MFH auch eine PV-Anlage betrieben wird) und

	� die Übertragung des Grundstücks sodann im Wege der Ausgliederung sei-
nes einzelkaufmännischen Betriebs gem. §§ 123 Abs. 3 Nr. 2, 152 UmwG 
zur Neugründung erfolgt (vgl. BFH-Urt. v. 25.9.24, II R 2/22, GStB 25, 176 ff.).

3. Sonderabschreibung § 7b eStg
Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG für Mietwohnungsneubau wurde mit 
dem Jahressteuergesetz 2022 v. 16.12.22 (BGBl. I 22, 2294) revitalisiert und 
rückwirkend durch das Wachstumschancengesetz v. 27.3.24 deutlich attrak-
tiver gestaltet. Fristete diese aufgrund der bis dato maximalen (gebäudebe-
zogenen) Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von 3.000 EUR/m2 in der 
Beratungspraxis ein Schattendasein, führt die Anhebung der Baukosten-
grenze auf nunmehr 5.200 EUR/m2 zu einer deutlichen gestiegenen Attrakti-
vität. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass diese neue Grenze wiederum 
zeitlich befristet, nur für Objekte greift, denen ein Bauantrag nach dem 
31.12.22 und vor dem 1.10.29 zugrunde liegt. 

Veräußerung des 
objektes als 
rettungsanker

§ 23 eStg oder 
gewerblicher grund-
stückshandel als 
mögliche Steuerfalle

anfallende greSt 
ebenfalls im blick 
haben

arCHIV
ausgabe 5 | 2025 

Seiten 176–180

anhebung der 
baukostengrenze 
macht Sonder-afa 
deutlich attraktiver
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

In Ihrem Abonnement enthalten: 
Drei Nutzer-Lizenzen für die  
digitalen Inhalte

Anmeldung

Ich bin schon beim IWW Institut registriert.

 Angemeldet bleiben  ?

max.mustermann@kanzlei.de

• • • • • • •

Anmelden Abbrechen

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an unter 

 iww.de/anmelden

Sie haben noch kein IWW Konto?  
Dann registrieren Sie sich zunächst unter

 iww.de/registrierung

Direkt umsetzbare Empfehlungen, anschauliche Musterfälle, praktische Arbeitshilfen u. v. m. –  
Ihr Abonnement bietet digital umfangreiche Fachinhalte zu Ihrem Arbeitsgebiet.

Aber nicht nur das: Ihr Abonnement enthält automatisch auch drei Lizenzen für Nutzer in Ihrer  
Kanzlei/Praxis. So können auch Kollegen und Mitarbeiter auf die digitalen Inhalte zugreifen –  
ganz ohne weitere Kosten.

Hier erfahren Sie, wie es geht.

Sobald Sie angemeldet sind, finden Sie Ihre derzeit 
aktiven Abonnements unter 

 Mein Konto/Letzte Aktivitäten 

Mein Konto

Letzte Aktivitäten

Schritt 1: Anmeldung

oder geben Sie den Link iww.de/kundencenter 
ein.

IHR ABO  IHR ABO  
KANN MEHR! KANN MEHR! 
Ohne zusätzliche Kosten. 
Jetzt weitere Nutzer freischalten! 

Kurzanleitung  
herunterladen unter:  
www.iww.de/s7219

1 Abo = 
3 Nutzer

50JAHRE

1974 2024bis

Holen Sie jetzt alles aus Ihrem Abo raus! 

GStB Gestaltende Steuerberatung unterstützt Sie optimal im 
beruflichen Alltag. Aber nutzen Sie in Ihrer Kanzlei auch 
das ganze Potenzial?

Unser Tipp: Nutzen Sie den Informationsdienst an möglichst 
vielen Arbeitsplätzen und schalten Sie die digitalen Inhalte 
für zwei weitere Kollegen frei! Das kostet Sie nichts, denn 
in Ihrem digitalen Abonnement sind automatisch drei  
Nutzer-Lizenzen enthalten.

Der Vorteil: Ihre Kollegen können selbst nach Informationen 
und Arbeitshilfen suchen – und Sie verlieren keine Zeit mit 
der Abstimmung und Weitergabe im Team.

Und so einfach geht’s: Auf iww.de anmelden, weitere  
Nutzer eintragen, fertig! 


